
  

 
Kontrolle der obligatorischen Kranken- und Unfallversicherung 

 

Bescheinigung des ausländischen Versicherers zwecks Freistellung von der Versicherungspflicht in der Schweiz 
Bundesgesetz vom 18.03.1994 über die Krankenversicherung (KVG) 

(Art. 2 der Bundesverordnung vom 27.06.1995 über die Krankenversicherung) 

Personalien des/der Versicherten  
Name :       
Vorname(n) :       
Geburtsdatum :       
Staatsangehörigkeit :       
Wohnort in der Schweiz :       

Status / Zweck des Aufenthalts : Student/in                        Arbeitnehmerin/-
  Schule/Arbeitgeber : 

Ortschaft : 
       andere :  
Beginn des Aufenthalts :       
Ende des Aufenthalts :       

Familienangehörige : Ehegatte/-gattin  
Name :       
Vorname(n) :       
Geburtsdatum :       
Staatsangehörigkeit :       

Kind(er)       
(Name, Vorname/n und Geburtsdatum)       
       
       
Der unterzeichnete Versicherer bestätigt, dass die oben genannte(n) Person(en) während ihres 
Aufenthalts über eine obligatorische Kranken- und Unfallversicherung verfügt (verfügen). Die 
Versicherungsdeckung umfasst : 

A: Fallpauschale 

Rubrik Beiträge in CHF 
1. Innere Medizin 7'135 - 8’450  
2. Neurorehabilitation 11’500 - 12’900  
3. Rheumatologie 8’470 - 9’850  
4. Allgemeine Chirurgie 8’500 - 9’950  
5. Orthopädische Chirurgie 9’100 - 10’550  
6. Ophthalmologie 8’202 - 9’700  
7. Oto-Rhino-Laryngologie 8’200 - 9’700  
8. Gynäkologie 6’400 - 7’600  
9. Geburtshilfe 6’650 - 7’850  

10. Pädiatrie 5’257 - 6’350  
11. Intensivpflege 14’400 - 16’160  
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12. Überwachungspflege 8’200 - 9’350  
13. Tagespauschal 220 - 550  

B: Andere Leistungen 
 

♦ die Übernahme der Kosten in einem Pflegeheim des Kantons Freiburg gemäss der schweizerischen 
Gesetzgebung über die Krankenversicherung; 

♦ die Übernahme der Kosten für ambulante Behandlungen gemäss dem KVG; 

♦ den in der Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung vorgesehenen Beitrag an die Kosten 
von Badekuren (pro Kalenderjahr wird maximal ein Beitrag von 210 Franken übernommen), an 
Transportkosten (pro Kalenderjahr wird maximal ein Betrag von 500 Franken übernommen) und  
an Rettungskosten (pro Kalenderjahr wird maximal ein Betrag von 5000 Franken übernommen). 

Der Versicherer verpflichtet sich, seine Leistungen zu überweisen, wenn der eine oder andere der 
obgenannten Fälle eintritt. Er hat zur Kenntnis genommen, dass ein Rückgriff auf die kommunale oder 
kantonale Sozialhilfe ausgeschlossen ist. 

 

Datum des Beginns der Versicherungsdeckung:  ………………….. 

Ablaufdatum der Versicherungsdeckung:  ………………….. 

Ort und Datum:  ……………………………………………………. 

 
Stempel und Unterschrift des ausländischen 

Versicherers: 

 

………………………………………………… 

 


